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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Naurod am 16. Februar 2016

Zusätzliches Durchfahrt verboten Schild in der Kellerskopfstraße

Beschluss Nr. 0005 

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob in der Kellerskopfstraße, unterhalb des Parkplatzes 
(Höhe Haus-Nr. 3) mindestens ein zusätzliches Verkehrsschild
 "Verbot der Einfahrt - Zeichen 267 StVO"
zur Steigerung der Verkehrssicherheit angebracht werden kann.

Begründung:
In der Vergangenheit konnte mehrfach beobachtet werden, dass ortsunkundige 
Verkehrsteilneh-mer/innen die auf dem o.a. Parkplatz geparkt haben (und u.U. auch als 
Beifahrer nicht selbst auf den Parkplatz gefahren sind), diesen in Richtung Kirchhohl - also 
entgegen der Einbahnstraße - verlassen haben, da vom Parkplatz aus es nicht mehr 
erkennbar ist, dass es sich um eine Einbahnstraße in Richtung "Am Rosengarten" handelt. 
Dies hat im Kreuzungsbereich Kirchhohl/Kellerskopfstraße schon zu gefährlichen 
Verkehrssituationen geführt, da in der Regel beim Einbiegen in eine Einbahnstraße nicht mit 
Gegenverkehr gerechnet wird.

Verteiler:

Dezernat VII z. w. V.
Dezernat IV z. Kts.
1015 Wv.

Nickel
Ortsvorsteher
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